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Prär>mtt»3enfur in ber Scfytpeh).
Unter biefern Site! fdjreibt ber fcEjttJei^erifcfje 3Ritarbeiter bem (Berliner

„Silm=$uriet" :

DaS Sfuliheft ber Sdjmeizerifchen geitfdjrtft für ©emeinnüfcigfeit bringt ben

Sdjlup eineê bon Pfarrer SBilb berfapten SluffapeS über bie ïantonate $ino=
gefepgebung. Der 93erfaffer ïonftatiert bie meitgepenbe Uebereinftimmung ber
ïantonaïen (Beftimmungen auf biefem ©ebiete unb macht bie Anregung, bie
michtigften ïantonaïen ßinoborfdjriften in einem eibgenöffifdjen ©efepe jufammen»
Zufaffen. ®S hätte folgenbe (Beftimmungen zu enthalten:

1. ©änzlicpeS (Berbot beS (BefudjeS ber gemöhnlidjen finematograbhifdjen
SSorfteüungen für ßinber bis jum 16. ober 18. SllterSjahr, mögen fie
bon ®ltern, (Bormünbem ober anberen ermachfenen $erfonen begleitet
fein ober nicht.

2. (Berbot ber Slufführung bon anftöpigen filmen nach ber Soffung beS

(BerbotS bon Uri unb (Bern.
3. ®infüfjrung ber (Präbentibzenfur für bie ganze Schweiz burd) eine Zentral»

fitmbrüfungSfteüe in (Bern, beftefjenb aus Vertretern ber (Polizeiorgane,
ber Sürforge unb ber Seïjrerfdfaft.

4. Senfur aHer(piaïate, (Reflamephotographten, ßlifcpeeS, programme, (Begleit*
unb Silmtegte, fomie ber Slnfünbigung ber (Borftellungen in ber greffe.

5. (Meisterung ber Siïmborfûïjrungen burd) gemeinnüpige Drganifationen,
$inoreformgefeHfd)aften, ftaatlidie ober ftaatlicf) anerïannte (BilbungS*
inftitute.

®S ift fobiel leichter unb bequemer, in ben allgemeinen ©hör einzuftimmen
unb momöglid) noch bie Dirigenten an §eftigïeit zu überbieten, als unbeirrt
burd) alle SluSbrütfpe ber ßeibenfcpaft mit ber fühlen fftutje beS ßennerS bie
3Ba|rt)ett zu fudjen, trügerifdje Sdjlagmorte zu berfcfjmähen unb aud) ben

©egner einer nidjt unbebingt berächtlidjen Regung für fäfjtg zu tjalten. DieS
tut rüdfichtlid) (Pfe- 51- 2®tïb — ebenfo mie eS in mancher (Beziehung Dr. 93et)eï

bereits getan hot. Dap baS (Beftreben, „biefer ©ebanfe ber Schaffung eines

eibgenöffifdjen ßinogefepeS ïeineSmegS neu ift", für biefe §erren neben einer
tiefmurzelnben ©iferfuäjt auf bie finematographifdie ßunft im befonberen baS

auSfcplaggebenbe 9Rotib ift, aïtio in ben (ReformbeftrebungSfrieg einzutreten,
bap meiter biefe §erren (um Dr. (Bepeï zu zitieren) ben SM«* olS moral»
entfittlidjenbe ßunft bargefteüt bjaben, finb meines ®rad)tenS nach SBaïjrïjeiten
bon fo offenfid^tlidEjer unb unmiberleglid)er (BemeiSfraft, bafî man fid) förmlich
munbert, fie nicht früher im Drude gelefen zu hoben. ÜDtan macht ®inmänbe,
bap bie eibgenöffifdje (Regelung beS ßinomefenS auf Sdjmierigfeiten zu ftopen
fcpeine unb bielleicht auch bon ben mapgebenben Greifen im (Bunb unb in ben
ßantonen gar nidjt gemünfcpt mirb; eS foUte betfudjt merben, unter ben
ßantonen ein ßonforbat mit (Bezug auf bie (Borzenfur ber gilme unb $ino=
reflame' zuftanbe zu bringen.

®S ift fonnenîlar, bap baburd) am beften unb mirïfamften auf ein (BunbeS*

gefep Eingearbeitet merben fönnte. Sd) balte biefe oben ermähnten ©inmänbe
febod) nicht für überzeugenb. 3Ran erläpt (Borfchriften, laut melden fein Silm
aufgeführt merben barf, ber nicht bom Staate fontroHiert ift. So hoben bie
meiften Scfjmeizer Kantone (Berorbnungen unb (Reglemente über bie Silmzenfur
erïaffen. 3ürid) befipt beifpielSmeife neben ber ßinoberorbnung ein (Reglement
bom 24. Sluguft 1922, morin jebem Dfjeoterbefiper bie (Pfüd)t überbunben

Präventivzensur in der Schweiz.
Unter diesem Titel schreibt der schweizerische Mitarbeiter dem Berliner

„Film-Kurier" :

Das Juliheft der Schweizerischen Zeitschrift für Gemeinnützigkeit bringt den

Schluß eines von Pfarrer Wild verfaßten Aufsatzes über die kantonale
Kinogesetzgebung. Der Verfasser konstatiert die weitgehende Uebereinstimmung der
kantonalen Bestimmungen auf diesem Gebiete und macht die Anregung, die
wichtigsten kantonalen Kinovorschriften in einem eidgenössischen Gesetze zusammenzufassen.

Es hätte folgende Bestimmungen zu enthalten:
1. Gänzliches Verbot des Besuches der gewöhnlichen kinematographischen

Borstellungen für Kinder bis zum 16. oder 18. Altersjahr, mögen sie

von Eltern, Vormündern oder anderen erwachsenen Personen begleitet
sein oder nicht.

2. Verbot der Ausführung von anstößigen Filmen nach der Fassung des

Verbots von Uri und Bern.
3. Einführung der Präventivzensur für die ganze Schweiz durch eine Zentral-

filmprüfungsstelle in Bern, bestehend aus Vertretern der Polizeiorgane,
der Fürsorge und der Lehrerschaft.

4. Zensur aller Plakate, Reklamephotographien, Klischees, Programme, Begleit-
und Filmtexte, sowie der Ankündigung der Vorstellungen in der Presse.

5. Erleichterung der Filmvorführungen durch gemeinnützige Organisationen,
Kinoreformgesellschaften, staatliche oder staatlich anerkannte Bildungsinstitute.

Es ist soviel leichter und bequemer, in den allgemeinen Chor einzustimmen
und womöglich noch die Dirigenten an Heftigkeit zu überbieten, als unbeirrt
durch alle Ausbrüche der Leidenschaft mit der kühlen Ruhe des Kenners die
Wahrheit zu suchen, trügerische Schlagworte zu verschmähen und auch den

Gegner einer nicht unbedingt verächtlichen Regung für fähig zu halten. Dies
tut rücksichtlich Pfr. A. Wild — ebenso wie es in mancher Beziehung Dr. Beyel
bereits getan hat. Daß das Bestreben, „dieser Gedanke der Schaffung eines
eidgenössischen Kinogesetzes keineswegs neu ist", für diese Herren neben einer
tiefwurzelnden Eifersucht auf die kinematographische Kunst im besonderen das
ausschlaggebende Motiv ist, aktiv in den Reformbestrebungskrieg einzutreten,
daß weiter diese Herren (um Dr. Beyel zu zitieren) den Film als
moralentsittlichende Kunst dargestellt haben, sind meines Trachtens nach Wahrheiten
von so offensichtlicher und unwiderleglicher Beweiskraft, daß man sich förmlich
wundert, sie nicht früher im Drucke gelesen zu haben. Man macht Einwände,
daß die eidgenössische Regelung des Kinowesens auf Schwierigkeiten zu stoßen
scheine und vielleicht auch von den maßgebenden Kreisen im Bund und in den
Kantonen gar nicht gewünscht wird; es sollte versucht werden, unter den
Kantonen ein Konkordat mit Bezug auf die Vorzensur der Filme und
Kinoreklame zustande zu bringen.

Es ist sonnenklar, daß dadurch am besten und wirksamsten auf ein Bundesgesetz

hingearbeitet werden könnte. Ich halte diese oben erwähnten Einwände
jedoch nicht für überzeugend. Man erläßt Vorschriften, laut welchen kein Film
aufgeführt werden darf, der nicht vom Staate kontrolliert ist. So haben die
meisten Schweizer Kantone Verordnungen und Reglemente über die Filmzensur
erlassen. Zürich besitzt beispielsweise neben der Kinoverordnung ein Reglement
vom 24. August 1922, worin jedem Theaterbesttzer die Pflicht überbunden



wirb, bie ^oli^eibireïtion fpäteftenS am 5. Sage, morgens 9 Uhr, bor ber
nüchften Spielbauer, um BewiEigung zur Borführung eineS SilmS anzugehen.
Rauheit es fid) um einen noch nidEjt ïontroEierten 3ilm, fo ift bem ©efudEje
eine îurje Angabe über ben 3uhalt beS gilrneS unb auherbem eine Bezeugung,
bafj ber gilm „ben Slnforberungen ber befteljenben formen — gemeint ift
§ 25 ber ßinooerorbnung : Berbot ber Borführung unfittïicEier, berrohenber
ober fonft anftöfziger giltne — nidE)t wiberfpredje" beizufügen. SUSbann ïann

jd bieBetjörbe ohne befonbere Prüfung bie borläufige BewiEigung zur Borführung
erteilen, jebod) nur unter „Borbehalt ber Prüfung unb befinitiber Verfügung
wätjrenb ber BorfteEung".

Sie Sûridjer Beljörbe räumt fiel) mithin ba§ SîedEjt zu einer $räbentib=
zenfur ein. Slber nidE)t nur in Sürid), fonbern audi in anberen ßantonen
würbe bie Ißräbentibzenfur eingeführt. SßaS ift zu biefer ftaatlidjen Senfur
bom juriftifchen Stanbpunït aus zu fagen? 3ft fie zuläffig? SoEen wir etwa
bie guten Starren fein unb unfern ©egner mit biefem Slrtiïel berfeljen, um
ja baburd) ber (Streitfälle neue Staljrung zuzuführen? StiemalS finb wohl
ßinoreformbeftcebungen mit einer foldbjert 3ntenfität unb Härte burdjgeführt
worben als in ben legten fahren, ohne bah barnals unb auch heute nod),
foweit mir beïannt, bon irgenbweldjer Seite Bebenîen geltenb gemacht worben
wären. 2BaS ba§ ïurzfebige ,,9lïtionSïomitee gegen bie gilmzenfur" anbelangt,
fo ïann ich auf ©runb einer ziemlich auSgebeljnten ßenntniS ber neutralen
greffe wohl behaupten, bah minbeftenS ebenfobiete Befdiulbigungen bon ber
©egenfeite borliegen, fo bah eS ungemein fdjwer ift, in einer foldjen Srage
fidh zum 9îid)ter aufwerfen zu woEen.

3d) habe untängft in ber Seitfdjrift „^räfeS^ilm" — id) erinnere mich
nicht mehr genau, in welchem Sufammenhange — ben Stanbpunït eines 3uriften
zur gilmzenfurfrage im ©egenfafc zur fdjweizerifchen $reh= unb ©ewerbefreiljeit
auSeinanbergetegt gefunben. Siefer Stanbpunït ift ebenfo ebler, wie bie ge=

wählten Bergleidje prägnant unb charaïteriftifd) finb. ®S ift nicht gar fo lange
Jj her, bah Dr. jur. §§. Baber, gürich, mit Bezugnahme auf gilmzenfurfragen

folgenbe Stellungnahme beïunbete: „Sie gilmzenfur berftöht gegen baS

3nbibibualredht ber *ßrehfreiheit. 2ÏÏS eine polizeiliche Blahnahme, geftü^t auf
Slrt. 31, litt. e. BY. ift fie, ba ber Beljörbe leichtere Sllittel als bie Senfur
eines barftetlt, zur Berfügung ftehen, unzuläffig", unb bie feither entftanbenen
ïeherifdjen 2lnfd;läge aus bem Hinterhalte finb lebiglid) ßunftprobulte einer
gewanbten Siplomatie, nicht baS Siefultat irgenbwefcher Sutereffengemeinfdjaft.
Ob biefe neuerlichen BerfdjärfungSberfuche gegen bie beftehenben Senfur»
reglemente, bie mit anberen Söorten eine geiftige Bebormunbung erften fftangeS
finb, im Sutereffe be§ fPubliïumS liegen, überlaffe ich bem ©rmeffen eines jeben
unbefangenen Beurteilers. 3- 3<h-

* *

Berliner ^tl'nfommer.
SBährenb bie Berliner Sheater zur Slbwefjr ber heihen Seit wie üblich

auf oen ©efrierpunït bon ©efdjmad, SBert unb Seiftung gefallen finb, zeigt
ber $ilm eine bem feltfam wiberfprecljenbe Bitafität. Uraufführungen faft
jeben Sag unb zwar nicht nur ber übliche ßitfd), fonbern man hat baS ©efühh
als woEe man trofc ber fdjwierigen oïonomifchen Situation (mit SluSnahme
bon Selnid unb ben Borbereitungen zur Berfitmung ber „Biene SElaja" brefjt

wird, die Polizeidirektion spätestens am 5. Tage, morgens 9 Uhr, vor der
nächsten Spieldauer, um Bewilligung zur Vorführung eines Films anzugehen.
Handelt es sich um einen noch nicht kontrollierten Film, so ist dem Gesuche
eine kurze Angabe über den Inhalt des Filmes und außerdem eine Bezeugung,
daß der Film „den Anforderungen der bestehenden Normen — gemeint ist
8 25 der Kinoverordnung: Verbot der Vorführung unsittlicher, verrohender
oder sonst anstößiger Filme — nicht widerspreche" beizufügen. Alsdann kann

dà> die Behörde ohne besondere Prüfung die vorläufige Bewilligung zur Vorführung
erteilen, jedoch nur unter „Vorbehalt der Prüfung und definitiver Verfügung
während der Vorstellung".

Die Züricher Behörde räumt sich mithin das Recht zu einer Präventivzensur

ein. Aber nicht nur in Zürich, sondern auch in anderen Kantonen
wurde die Präventivzensur eingeführt. Was ist zu dieser staatlichen Zensur
vom juristischen Standpunkt aus zu sagen? Ist sie zulässig? Sollen wir etwa
die guten Narren sein und unsern Gegner mit diesem Artikel versehen, um
ja dadurch der Streitsache neue Nahrung zuzuführen? Niemals sind wohl
Kinoreformbestrebungen mit einer solchen Intensität und Härte durchgeführt
worden als in den letzten Jahren, ohne daß damals und auch heute noch,
soweit mir bekannt, von irgendwelcher Seite Bedenken geltend gemacht worden
wären. Was das kurzlebige „Aktionskomitee gegen die Filmzensur" anbelangt,
so kann ich auf Grund einer ziemlich ausgedehnten Kenntnis der neutralen
Presse wohl behaupten, daß mindestens ebensoviele Beschuldigungen von der
Gegenseite vorliegen, so daß es ungemein schwer ist, in einer solchen Frage
sich zum Richter aufwerfen zu wollen.

Ich habe unlängst in der Zeitschrift „Präses-Film" — ich erinnere mich
nicht mehr genau, in welchem Zusammenhange — den Standpunkt eines Juristen
zur Filmzensurfrage im Gegensatz zur schweizerischen Preß- und Gewerbefreiheit
auseinandergelegt gefunden. Dieser Standpunkt ist ebenso edler, wie die
gewählten Vergleiche prägnant und charakteristisch sind. Es ist nicht gar so lange
her, daß Dr. sur. Hs. Bader, Zürich, mit Bezugnahme auf Filmzensurfragen
folgende Stellungnahme bekundete: „Die Filmzensur verstößt gegen das
Jndividualrecht der Preßfreiheit. Als eine polizeiliche Maßnahme, gestützt auf
Art. 31, litt. s. lZV. ist sie, da der Behörde leichtere Mittel als die Zensur
eines darstellt, zur Verfügung stehen, unzulässig", und die seither entstandenen
ketzerischen Anschläge aus dem Hinterhalte sind lediglich Kunstprodukte einer
gewandten Diplomatie, nicht das Resultat irgendwelcher Interessengemeinschaft.
Ob diese neuerlichen Verschärfungsversuche gegen die bestehenden Zensur-
reglemente, die mit anderen Worten eine geistige Bevormundung ersten Ranges
sind, im Interesse des Publikums liegen, überlasse ich dem Ermessen eines jeden
unbefangenen Beurteilers. I. Zch.

Berliner Filmsommer.
Während die Berliner Theater zur Abwehr der heißen Zeit wie üblich

auf den Gefrierpunkt von Geschmack, Wert und Leistung gefallen sind, zeigt
der Film eine dem seltsam widersprechende Vitalität. Uraufführungen fast
jeden Tag und zwar nicht nur der übliche Kitsch, sondern man hat das Gefühl,
als wolle man trotz der schwierigen ökonomischen Situation (mit Ausnahme
von Zelnick und den Vorbereitungen zur Verfilmung der „Biene Maja" dreht
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